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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

Personen, die Temporärarbeit leisten, riskieren, beim Aufbau der Alterssicherung in
der beruflichen Vorsorge durch die Maschen zu fallen. Werden Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen für ein Beschäftigungsverhältnis von unter drei Monaten eingestellt,
so können sie von der beruflichen Vorsorge ausgeschlossen zu werden, auch wenn sie
regelmässig wiederbeschäftigt werden. Dieser Umstand bewog Robbiani (cvp, TI) den
Bundesrat mit einem Postulat zu ersuchen, in einem Bericht detailliert aufzuzeigen,
welche Auswirkungen die gegenwärtige Zunahme der Temporärarbeit und der
atypischen Arbeitsformen überhaupt auf die berufliche Vorsorge hat. Obgleich der
Bundesrat darauf hinwies, dass ein entsprechender Bericht (primär bezogen auf die
Kulturschaffenden) bereits in Arbeit sei, beantragte er dennoch Annahme des
Postulates, worauf dieses vom Nationalrat diskussionslos überwiesen wurde. 1

POSTULAT
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Spätestens seit den Diskussionen um den so genannten Rentenklau sind im Bereich der
beruflichen Vorsorge die Forderungen nach mehr Transparenz bei den Formen und
Performances der Anlagen der Sammelstiftungen, die oft von privaten
Lebensversicherungsgesellschaften geführt werden, nicht mehr verstummt. Mit der
vom Bundesrat in die Wege geleiteten weiteren Senkung des
Mindestumwandlungssatzes wurden die Stimmen aus dem linken und
gewerkschaftlichen Lager immer lauter, die als Gegenstück zur Senkung eine
nachvollziehbare Offenlegung der Finanzen der Kollektivversicherungen verlangen.
Insbesondere wurde den privaten Versicherungsgesellschaften immer wieder
unterstellt, sie würden die Ergebnisse der Anlagen des BVG-Kollektivvermögens zu
niedrig ausweisen, um mit den erzielten Gewinnen eine Quersubventionierung der für
sie attraktiveren Einzellebensversicherungen vorzunehmen. Mit Zustimmung des
Bundesrates, der auf bereits laufende Arbeiten verwies, wurde ein Postulat Robbiani
(cvp, TI) angenommen, welches einen Grundlagenbericht zum Öffentlichkeitsprinzip bei
der Verwaltung der BVG-Gelder verlangt.

Siehe dazu eine Interpellation im Ständerat (06.3883) und zwei im Plenum des
Nationalrats noch nicht behandelte Interpellationen (06.3644 und 06.3719) der SP-
Fraktion. Ende August verabschiedete der Bundesrat einen Bericht zur
Überschussverteilung in der Beruflichen Vorsorge, der zum Schluss kam, dass sich die
Transparenz seit der BVG-Revision 2004 verbessert hat. 2

POSTULAT
DATUM: 23.03.2007
MARIANNE BENTELI

Mit einer parlamentarischen Initiative hatte Robbiani (cvp, TI) 2004 beantragt, dass aus
Gründen der Steuergerechtigkeit für die Quellenbesteuerung der Leistungen aus der 2.
Säule und der Säule 3a nicht der Sitzkanton der Sammelstiftung, sondern der letzte
Wohnsitzkanton des Begünstigten zuständig sein sollte, falls dieser zwischenzeitlich im
Ausland lebt. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern hatten der Initiative
Folge gegeben, weil damit jenen Kantonen, die während der Erwerbstätigkeit des
Begünstigten beim steuerlichen Einkommen Abzüge für die berufliche Vorsorge
zulassen mussten, im Gegenzug die Einnahmen aus der Quellensteuer zufliessen sollten.
Der Bundesrat beantragte Nichteintreten auf die Vorlage, weil damit ein erheblicher
administrativer Mehraufwand entstehen würde. Er konnte sich mit Unterstützung von
FDP und SVP knapp durchsetzen. Eine Motion (07.3454) Robbiani (cvp, TI) mit der
gleichen Stossrichtung wurde ebenfalls verworfen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2007
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat überwies ein Postulat Robbiani (cvp, TI), das den Bundesrat um einen
Bericht ersucht zur versicherungsrechtlichen Problematik von Personen, welche
Temporärarbeit leisten. Werden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen für ein
Beschäftigungsverhältnis von unter drei Monaten eingestellt, so riskieren sie, von der
beruflichen Vorsorge ausgeschlossen zu werden, auch wenn sie regelmässig
wiederbeschäftigt werden. 4

POSTULAT
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative Beck (lp, VD) forderte, dass die Staffelung der
Altersgutschriften abgeschafft und eine einheitliche und altersunabhängige jährliche
Gutschrift auf dem Altersguthaben vorgesehen wird. Diese Abschaffung sei nötig, weil
gemäss der Auffassung des Initianten ältere Arbeitnehmer mit der bisherigen Regelung
auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Die Kommission des Nationalrates
beantragte mit 17 zu 4 Stimmen die parlamentarische Initiative abzulehnen. Sie
begründete dies unter anderem damit, dass eine Umstellung der Altersgutschriften mit
sehr langen Übergangsfristen verbunden und die parallele Existenz von zwei
unterschiedlichen BVG-Systemen kompliziert und teuer wäre. Der Nationalrat folgte
seiner Kommission und gab der Initiative keine Folge. Eine weitere parlamentarische
Initiative (07.489) Robbiani (cvp, TI) forderte den Bundesrat ebenfalls dazu auf, die
Staffelung der Altersgutschriften so zu ändern, dass den älteren Arbeitnehmern kein
Nachteil mehr erwächst. Insbesondere forderte der Initiant, dass eine Lösung
beschlossen wird, bei der sich der Ansatz der Altersgutschriften ab dem 45. Lebensjahr
der versicherten Person nicht mehr verändert. Auch hier beantragte die Kommission
des Nationalrates eine Ablehnung. Dem folgte der Nationalrat mit 116 zu 56 Stimmen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2009
LINDA ROHRER

1) AB NR, 2007, S. 1714
2) AB NR, 2007, S. 574.; AB SR, 2007, S. 39 f. und 815 ff.; Presse vom 30.8.07.
3) AB NR, 2007, S. 618 ff. und 1512.
4) AB NR, 2007, S. 1714.
5) AB NR, 2009, S. 1649 f.; AB NR, 2009, S. 1649f.
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